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Der Gesetzesvortrag . § 8. 41

bei einer zum Lesen bestimmten Fassung wäre eine solche

ständige Wiederholung derselben Formel ermüdend und hin¬

dernd gewesen . Deshalb bestätigt die Überlieferung der Ein¬

gangsformel die Bestimmung der Küren zum mündlichen Vor¬

trage.
9 . Die zweite neue Erkenntnis beruht auf den Untersuchun¬

gen von Sievers über das Metrum des Lagsaga 1) . Der Sprech-

vers , den er im Norden gefunden hat , besteht in der Verbin¬

dung eines Langverses , der aus zwei halben Versen mit je 2

oder 3 Hebungen besteht , mit einem vollen Vers , der 3 He¬

bungen aufweist . Das Bild des Sprechverses würde als folgen¬
des sein : ( W1Ü ) •

Diesen Sprechvers hat Sievers schon zum Teil in dem Rüst-

ringer Text der Landrechte nachgewiesen , aber der Vers fin¬

det sich auch besonders deutlich in der oben besprochenen
Rüstringer Eingangsformel :

Thft is Thi erosta ker , and thi wärth mit ethon bisworen ,
Mfdda älle Riöstringon .

Mit der metrischen Abfassung ist aber auch die Bestimmung
zum mündlichen Vortrage und damit das Bestehen des Rechts¬

vortrags erwiesen .
10 . Unter diesen Umständen ist es nur eine erwünschte Be¬

stätigung und kein notwendiger Beweis, daß der periodische

Vortrag in einigen späteren Quellen (Verträgen der friesischen

Landschaft mit Groningen ) ausdrücklich vorgeschrieben wird 2) .

Das sind allerdings späte Nachrichten , aber es ist nicht anzu¬

nehmen , daß man den periodischen Rechtsvortrag in einer

Zeit , in der die schriftliche Abfassung schon allgemein üblich

war , neu erfunden und eingeführt hätte , wenn er in der vor¬

hergehenden schriftlosen Zeit nicht bestanden hätte .
Wie lange der Gesetzesvortrag in Friesland und in den ein¬

zelnen Landschaften sich erhalten hat , können wir in Ermange¬

lung unmittelbarer Nachrichten nicht erschließen . Das Beste¬

hen schriftlicher Aufzeichnungen machte ihn entbehrlich und

war auch deshalb hindernd , weil in der Schrift eine höhere

Autorität gegeben war . Für eine lange Dauer sprechen die

Nachrichten aus Rüstringen . Noch die Rüstringer Küren sind ,
wie ausgeführt wurde , für den Vortrag bestimmt gewesen . Aber

D Vgl . oben S . 35, Anm . 1 .
2) Vgl . Ger .Verf . S . 73 (1258 und 1338 ) .
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sie zeigen im übrigen kein hohes Alter, sondern deutliche Merk¬
male jüngeren Ursprungs . Nach der allgemeinen Rechtstermi¬
nologie und den Münzbezeichnungen sind sie schwerlich älter
als das 13 . Jahrhundert .

11 . Eine Wirkung des Rechtsvortrags war die Allgemeinheitder Rechtskenntnis . Denn es bestand , was für den Umfang der
Kenntnis wichtig und in der Wissenschaft nicht immer beachtet
wird , die allgemeine Dingpflicht . Jeder Friese war genötigt , den
Rechtsvortrag periodisch zu hören , er war Zeuge der Prozesse ,die sich vor Gericht abspielten . Deshalb mußte die Rechts¬
kenntnis im frühen Mittelalter ganz anders allgemein verbrei¬
tet sein , als heute . Unsere rechtshistorische Forschung hat auf
diese Wirkung der allgemeinen Dingpflicht , die auch dort ver¬
breitet war , wo kein Rechtsvortrag vorkam , zu wenig ; Rück¬
sicht genommen . Wer sich über Rechtsdinge äußerte , besaß
selbst Rechtskenntnisse , mußte solche bei seinen Adressaten
voraussetzen und hatte gar keine Aussicht , für unwahre Aus¬
sagen über die Grundzüge des Rechtslebens irgendwo Glauben
zu finden . Unsere Rechtshistoriker sind aber geneigt, dieses
Element des Rechtslebens zu unterschätzen . Die Zukunft wird
es z . R . als eine merkwürdige Verirrung betrachten , daß Richard
Schröder von dem Verfasser des Sachsenspiegels geglaubt hat ,er habe aus Vorliebe für die Dreizahl an Stelle der wirklich
bestehenden zwei Gerichte und zwei Stände drei Gerichte unddrei Stände eingesetzt . Dieser Irrtum hat auch sonst zu einer
Unterschätzung wichtiger Aussagen (Widukindstelle ) geführt .Eine gesteigerte Wirkung für die Rechtserkenntnis mußte die
allgemeine Dingpflicht dort üben , wo auch der Rechtsvortragüblich war .

12 . Für unser Problem ergeben die vorstehenden Ausfüh¬
rungen zwei Voraussetzungen , von denen auszugehen ist :

a ) Wir müssen voraussetzen , daß bei der ersten Niederschrifteines Textes schon eine Lagsaga bestand , welche die Wortfassungder Küren und Landrechte festgelegt hatte . Dem Schreiberwaren bestimmte Formen überliefert , die er je nachdem nurniederzuschreiben oder auch zu übersetzen hatte .b ) Wir müssen voraussetzen , daß jeder Friese , und erst recht
jeder Ostfriese, der eine Niederschrift fertigte , die Grundzügedes Rechts , auch des in unseren Aufzeichnungen enthaltenen ,schon kannte , bevor er die ihm überlieferte Einzelfassung nieder -
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